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Reisebedingungen für Kaufleute und Wiederverkäufer:

Freiplatzregelung
1 Freiplatz ab 16 zahlenden 
Personen!
Um Ihren Wünschen und Bedürfnis-
sen besser zu entsprechen, erhal-
ten Sie bei vielen Reisen: ab 16 zah-
lenden Personen 1 Freiplatz, ab 35
zahlenden Personen 2 Freiplätze.
Bitte beachten Sie, dass der Frei-
platz jeweils in der Zimmerkategorie
gestellt wird, die vom Fahrer be-
nutzt wird. D.h. wenn der Fahrer 1
EZ bewohnt, ist das EZ frei. Wohnt er
im DZ mit einer 2. Person, ist das 1/2
DZ frei. Bitte achten Sie auf Sonder-
regelungen, wie z.B. Ferienzielrei-
sen, gewisse Fährüberfahrten, Ost-
blockreisen, Flugreisen,
Musikveranstaltungen.

Behringer Touristik - 
Ihr Geschäftspartner 
Diese Geschäftsbedingungen von
Behringer Touristik gelten nur für Ver-
träge mit Unternehmern. Für Ver-
träge mit Verbrauchern gelten 
unsere Allgemeinen Reisebedingun-
gen auf der Basis der Empfehlungen
des RDA Internationaler Bustouristik-
verband e.V. Für Flugreisen gelten
unsere gesonderten Geschäfts-
bedingungen, bzw. entsprechende
Hinweise in Ergänzung zu diesen. 

1. Der Abschluss des Vertrages
1.1. Der Vertrag zwischen Behringer
Touristik und dem Auftraggeber soll
mit unseren Formularen schriftlich
(Textform ausreichend), einschließ-
lich sämtlicher Abreden, Nebenabre-
den und Sonderwünschen abge-
schlossen werden. 
1.2. Weicht unsere Vertragsbestäti-
gung vom Auftrag des Auftragge-
bers ab, so liegt in der Bestätigung
ein neuer Vertragsantrag vor, an den
wir 10 Tage gebunden sind. 
1.3. Der Auftraggeber erklärt, dass
die von ihm eingeschalteten Perso-
nen bevollmächtigt sind, den Ver-
trag abzuschließen, Änderungen zu
vereinbaren, Erklärungen abzuge-
ben und entgegenzunehmen.
1.4. Geschäftsbedingungen des Auf-
traggebers gelten nur, wenn wir sie
schriftlich bestätigt haben.

2. Zahlung 
2.1. Nach Abschluss des Vertrages ist
für Gruppen ab 10 Personen keine
Anzahlung zu zahlen. Bitte achten Sie
auf Sonderregelungen bei einigen
Destinationen und Terminen.
2.2. Der Rechnungsbetrag ist bis 
spätestens zwei Wochen vor Reise-
beginn Zug um Zug gegen Aushändi-
gung der vollständigen Reiseunterla-
gen zu zahlen. Bei kurzfristigem
Vertragsschluss innerhalb von zwei
Wochen vor Reisebeginn ist der Auf-
traggeber verpflichtet, den Reise-
preis Zug um Zug gegen Aushändi-
gung der vollständigen
Reiseunterlagen sofort zu zahlen.
2.3. Wurden Anzahlungen oder der
vereinbarte Gesamtgruppenpreis
vom Auftraggeber nicht fristgemäß
vor Antritt der Reise  gezahlt, können
wir die Leistung verweigern und
nach Mahnung sowie Setzen einer
angemessenen Frist, zurücktreten
oder Schadenersatz statt der 
Leistung verlangen bzw. bei begon-
nenen Reisen fristlos kündigen, wo-
bei Schadenersatzansprüche unbe-
rührt bleiben. Tritt der Auftraggeber
in diesem Fall die Reise nicht an, 
so können wir statt der genannten 
Ansprüche auch eine Entschädi-
gung nach Ziff. 6. des Vertrags ver-
langen.

3. Leistungen
3.1. Die vertraglichen Leistungen
richten sich nach unserer Leistungs-
beschreibung im Angebot sowie un-
sere hierauf bezugnehmenden An-
gaben in der Vertragsbestätigung. 
3.2. Für Nebenabreden etc. gelten
die in den Ziffern 1.1. und 3.3. enthal-
tenen Regelungen. 
3.3. Die von Behringer Touristik in der
Leistungsbeschreibung angegebene
touristische Einstufung der Unterbrin-
gung des Auftraggebers bzw. seiner
Gruppe bezieht sich auf die landes-
typische Klassifizierung. 

4. Preise/Preisänderungen
4.1.Behringer Touristik ist berechtigt,
wenn zwischen Vertragsschluss und
dem Reiseantritt ein Zeitraum von
mehr als vier  Monaten liegt, den 
vereinbarten Gesamtgruppenpreis
unter Berücksichtigung der Interessen
des Auftraggebers zu erhöhen, so-
fern nachweisbar und nicht gegen
Treu und Glauben herbeigeführte
notwendige Preisänderungen unse-
rer Leistungsträger vorliegen. Das gilt
auch z. B. bei Änderungen der Beför-
derungskosten, Hafen- oder Flug-
hafensteuern, Kerosin- und Bunker-
zuschläge sowie der für die Reise 
geltenden Wechselkurse.
4.2. Sollte eine Anhebung des derzei-
tigen Inlands-MwSt.-Satzes von 19%
nach Vertragsschluss erfolgen, be-
rechtigt uns dies zur Berechnung der
geänderten MwSt. Entsprechendes
gilt bei Änderungen der Mehrwert-
steuer in den Zielländern der ge-
buchten Reise. 
4.3. Bei Erhöhung des vereinbarten
Gesamtgruppenpreises nach Ver-
tragsschluss um mehr als 5% kann der
Auftraggeber unentgeltlich vom 
Vertrag zurücktreten. Der Auftragge-
ber ist verpflichtet, sein Rücktritts-
recht unverzüglich nach dem Erhalt
der Änderungsmitteilung uns gegen-
über geltend zu machen. Schriftform
(Textform) wird dem Auftraggeber
zur Beweissicherung empfohlen.
4.4. Unsere Preise sind - soweit nicht
anders ausgewiesen - Netto-Preise
(nicht verprovisionierbare Preise) in
Euro. Die im jeweils aktuellen Katalog
angegebenen Preise beziehen sich
auf Gruppen ab 16 zahlenden Perso-
nen, soweit keine andere Vereinba-
rung vorliegt. 

5. Leistungsänderungen
5.1. Änderungen und Abweichun-
gen von vertraglich vereinbarten Lei-
stungen, die nach Vertragsabschluss
notwendig werden und von uns
nicht wider Treu und Glauben her-
beigeführt wurden, sind gestattet,
soweit sie nicht erheblich sind und
den Gesamtzuschnitt der Reise nicht
beeinträchtigen. Gewährleistungs-
ansprüche bleiben unberührt. 
5.2. Behringer Touristik wird den Auf-
traggeber über Änderungen einer
wesentlichen Reiseleistung unverzüg-
lich nach Kenntnis informieren. 
Bei erheblicher Änderung einer 
wesentlichen Reiseleistung kann der
Auftraggeber vom Vertrag kostenfrei
zurücktreten oder die Durchführung
einer mindestens gleichwertigen Reise
verlangen, wenn wir in der Lage sind,
eine solche Reise ohne Mehrpreis für
den Auftraggeber aus unserem Ange-
bot anzubieten. Der Auftraggeber hat
diese Rechte nach Zugang unserer Er-
klärung über die Änderung der Reise-
leistung unverzüglich gegenüber uns
geltend zu machen.
5.3. Wir behalten uns vor, die Abwick-
lung der Reise unter Berücksichtigung
der Interessen des Auftraggebers und
nach vorheriger Information einem
Kooperations-Partner zu übertragen.

6. Rücktritt des Auftraggebers
6.1. Sofern keine abweichenden
Stornofristen vereinbart sind, ist der
Auftraggeber bei Rücktritt verpflich-
tet, pauschaliert folgende Entschädi-
gung bzw. die Stornogebühren an
uns zu zahlen:
6.1.1. Rücktritt des Auftraggebers 
bis zum vereinbarten kostenlosen
Stornotermin (i. d. R. 31 Tage vor 
Anreise, außer es sind andere Fristen
vereinbart und genannt worden): 
kostenfrei.
6.1.2. Rücktritt zwischen dem 31. und
einschließlich dem 22. Tag vor Reise-
beginn pauschaliert 25% des Ge-
samtgruppenpreises;
6.1.3. Rücktritt zwischen dem 21. und
einschließlich dem 15. Tag vor Reise-
beginn pauschaliert 50% des Ge-
samtgruppenpreises; 
6.1.4. Rücktritt ab dem 14. Tag vor
Reisebeginn pauschaliert 60 % des
Gesamtgruppenpreises.
6.1.5. Bei Auftraggebern, die nur
Übernachtungen ohne weitere Lei-
stungen gebucht haben, sind 80 %
des Reisepreises bei Rücktritt nach
dem 14. Tag vor Reisebeginn zu ent-
richten. Im Übrigen gelten die Fristen
und Pauschalierungen aus den Ziff.
6.1.1. - 6.1.3. 
6.1.6. Bei Nichtantritt der Reise gilt die
Ziff. 6.1.4. sowie die Ziff. 6.1.7. folgen-
de entsprechend.
6.1.7. Sofern der Aufraggeber nicht
die gesamte Gruppe, sondern nur ei-
nen Teil der Gruppe storniert, wird
der neue Preis mit dem Auftragge-
ber unter Berücksichtigung seiner In-
teressen und unseren Möglichkeiten
erneut festgesetzt. Kommt keine Eini-
gung zustande, so gilt der Rücktritt
für einen Teil der Gruppe als Rücktritt
des Auftraggebers für die Gesamt-
gruppe. Es gelten sodann die unter
6.1.1. - 6.1.6. anzutreffenden Pau-
schalsätze. 
6.1.8. Dem Auftraggeber bleibt es
unbenommen, eine niedrigere als
die vorgesehenen pauschalen Ent-
schädigungen nachzuweisen oder
nachzuweisen, dass Behringer Touri-
stik keine Nachteile durch den Rück-
tritt hat. 
6.1.9. Bei Reisen mit Eintrittskarten für
Veranstaltungen werden bei Stornie-
rung die Eintrittsgelder in voller Höhe
berechnet, sofern Behringer Touristik
nicht in der Lage ist, die Eintrittskar-
ten gegen Auszahlung des Eintritts-
geldes durch den jeweiligen Veran-
stalter zurückzugeben oder zu
verwerten. Im zuletzt genannten Fall
werden die von uns erzielten Beträge
zurückerstattet. Dies gilt nicht, wenn
die Beschaffung der Karten von uns
ausdrücklich als vermittelte Leistung
gegenüber dem Auftraggeber im
Vertrag bezeichnet worden ist.
6.2. Soweit nichts Abweichendes ver-
einbart ist, ist der schriftliche Zugang
der Erklärungen (Rücktritt etc.) für die
Einhaltung der Fristen bei Behringer
Touristik maßgeblich. Textform (Fax,
E-Mail) ist ausreichend, wenn der
Auftraggeber insofern den Zugang
bei uns nachweisen kann.
6.3. Dem Auftraggeber wird empfoh-
len, eine Reiserücktrittskostenversi-
cherungen oder eine Versicherung
zur Deckung der Rückführungskosten
bei Unfall oder Krankheit abzuschlie-
ßen. Genauere Informationen hierzu
können von uns angefordert 
werden.

7. Änderungen auf Verlangen des
Auftraggebers
7.1. Verlangt der Auftraggeber nach
Vertragsschluss Änderungen oder
Umbuchungen, so können wir ein
pauschales Bearbeitungsentgelt von

30,- € verlangen, soweit von uns
nicht eine höhere Entschädigung
nachgewiesen wird.
7.2. Vom Auftraggeber verlangte
Umbuchungen der Gruppenreise 
bedürfen der einvernehmlichen Ver-
tragsänderung. Kommt eine einver-
nehmliche Vertragsänderung nicht
zustande, so ergeben sich die Rech-
te beider Teile aus diesem Vertrag. 

8. Ersatzreisende des Auftraggebers
8.1. Der Auftraggeber kann bei
Gruppenreisen bis zum Reisebeginn
Namens- und Personenänderungen
vornehmen lassen, sofern die Ersatz-
reisenden den besonderen Reiseer-
fordernissen genügen und der Teil-
nahme des/ der Ersatzreisenden
nicht gesetzliche Vorschriften oder
behördliche Anordnungen entge-
genstehen.
8.2. Die durch die Teilnahme anderer
Gruppenreisenden entstehenden
Mehrkosten betragen pauschal 
30,- € sofern wir nicht 
einen höheren Aufwand konkret
nachweisen.
8.3. Das Verhältnis zwischen dem
Auftraggeber und den Mitgliedern
seiner Gruppe ist nicht Gegenstand
dieses Vertrages und bleibt unbe-
rührt.

9. Reiseabbruch - nicht in Anspruch
genommene Reiseleistungen 
9.1. Wird die Reise infolge eines 
Umstands abgebrochen, der in der
Sphäre des Auftraggebers bzw. 
seiner Gruppenmitglieder liegt (z.B.
Krankheit) oder werden Reiseleistun-
gen erheblicher Art nicht in Anspruch
genommen, so wird sich Behringer
Touristik bemühen, bei den Leistungs-
trägern die Erstattung ersparter Auf-
wendungen zu erreichen.
9.2. Das gilt nicht, wenn es sich nur
um unerhebliche Leistungen handelt
oder wenn einer Erstattung behördli-
che oder gesetzliche Bestimmungen
entgegenstehen.

10. Rücktritt und Kündigung durch
Behringer Touristik - Mindestteilneh-
merzahl
10.1.Ohne Einhaltung einer Frist:
10.1.1. Wir können den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Auftraggeber
oder Mitglieder seiner Gruppe trotz
Abmahnung erheblich weiter stören,
so dass eine weitere Durchführung
der Reise für uns oder andere Perso-
nen nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt
auch, wenn sich der Auftraggeber
oder Mitglieder seiner Gruppe nicht
an sachlich begründete Hinweise
halten und sich dadurch eine erheb-
liche Störung der Reise oder anderer
Personen ergibt.
10.1.2. Behringer Touristik hat im Fall
von 10.1.1. Anspruch auf den verein-
barten Gesamtgruppenpreis, soweit
sich nicht ersparte Aufwendungen
und/oder Vorteile aus einer ander-
weitigen Verwertung der Reiselei-
stung(en) ergeben oder von 
Leistungsträgern Rückerstattungen
erfolgen.
10.1.3. Schadenersatzansprüche blei-
ben hiervon im Übrigen unberührt.
10.2 Bis zwei Wochen vor Reiseantritt
10.2.1. Ist in der Reisebeschreibung
oder in den Vertragsunterlagen aus-
drücklich auf eine Mindestteilneh-
merzahl hingewiesen, so können wir
bis zu zwei Wochen vor Reisebeginn
vom Vertrag zurücktreten, wenn der
Auftraggeber die Mindestteilnehmer-
zahl nicht erreicht. 
10.2.2. Behringer Touristik ist in diesem
Fall zur unverzüglichen Information
des Auftraggebers verpflichtet.
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10.2.3. Der Rücktritt ist dem Auftrag-
geber unverzüglich zu erklären.
10.2.4. Der von dem Auftraggeber
gezahlte Betrag ist ihm unverzüglich
von uns zurückzuerstatten.

11. Kündigung infolge höherer 
Gewalt
11.1. Erschwerung, Gefährdung oder
Beeinträchtigungen erheblicher Art
durch bei Vertragsschluss nicht vor-
hersehbare höhere Gewalt wie
Krieg, innere Unruhen, Epidemien,
hoheitliche Anordnungen (Entzug
der Landerechte, Grenzschließun-
gen), Naturkatastrophen, Havarien,
Zerstörung von Unterkünften und
gleichgewichtige Fälle nach Reise-
beginn berechtigen beide Teile zur
Kündigung.
11.2. Nach Kündigung kann Behrin-
ger Touristik für erbrachte oder noch
zu erbringende Reiseleistungen eine
Entschädigung in Anrechnung des
vereinbarten Gesamtgruppenpreises
verlangen.
11.3. Behringer Touristik ist nach Kün-
digung zur Rückbeförderung ver-
pflichtet, falls der Vertrag die Beför-
derung mit umfasst.
11.4. Die Mehrkosten der Rückbeför-
derung, soweit diese im Vertrag mit
umfasst sind, tragen die Vertragspar-
teien je zur Hälfte, die übrigen Mehr-
kosten hat der Auftraggeber zu tra-
gen.
11.5. Entfällt die Geschäftsgrundlage
für den Vertrag vor Reisebeginn infol-
ge von keinem der Vertragsparteien
zu vertretenden Umständen (höhere
Gewalt - vgl. 11.1.) und entstehen
Behringer Touristik Kosten, die trotz
nachweisbarer Versuche seitens Beh-
ringer Touristik z.B. bei Leistungsträ-
gern nicht vermieden werden kön-
nen, so tragen die Vertragsparteien
diese Kosten je zur Hälfte.

12. Gewährleistung und Abhilfe
12.1. Sind die Reiseleistungen nicht
vertragsgemäß, so kann der Auftrag-
geber Abhilfe verlangen. Behringer
Touristik kann die Abhilfe verweigern,
sofern sie einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordert. Die Abhilfe be-
steht in der Beseitigung des Mangels
oder einer gleichwertigen Ersatzlei-
stung. 
12.2. Der Auftraggeber kann eine
Herabsetzung des vereinbarten 
Gesamtgruppenpreises verlangen,
wenn er den Mangel bei uns oder
unserem Bevollmächtigten vor Ort,
wenn vorhanden, anzeigt, soweit
nicht erhebliche Schwierigkeiten die
Mängelanzeige gegenüber uns un-
zumutbar machen. Unterlässt der
Auftraggeber schuldhaft die Män-
gelanzeige, so stehen ihm keine 
Ansprüche auf Herabsetzung des
Preises zu.
12.3. Ist die Reise mangelhaft und lei-
stet Behringer Touristik nicht innerhalb
der vom Auftraggeber bestimmten
angemessenen Frist Abhilfe, so kann
der Auftraggeber auch selbst Abhilfe
schaffen und Ersatz der erforderli-
chen Aufwendungen verlangen. 
Einer Fristsetzung bedarf es nicht,
wenn wir die Abhilfe verweigern
oder ein besonderes Interesse des
Auftraggebers die sofortige Selbsthil-
fe rechtfertigt.
12.4. Wird die Reise durch einen
Mangel erheblich beeinträchtigt, so
kann der Auftraggeber eine ange-
messene Frist zur Abhilfe setzen. Ver-
streicht die Frist nutzlos, so kann der
Auftraggeber den Vertrag kündigen.
Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn
die Abhilfe unmöglich ist, verweigert
wird oder die sofortige Kündigung
durch ein besonderes Interesse des

Auftraggebers gerechtfertigt ist. Das
gilt entsprechend, wenn dem Auf-
traggeber die Reise infolge eines
Mangels aus wichtigem und Behrin-
ger Touristik erkennbaren Grund
nicht zumutbar ist.
12.5. Bei berechtigter Kündigung
können wir für erbrachte oder zur Be-
endigung der Reise noch zu erbrin-
gende Reiseleistungen eine Entschä-
digung verlangen. Für deren
Berechnung sind der Wert der er-
brachten Reiseleistungen sowie der
Gesamtgruppenpreis und der Wert
der vertraglich vereinbarten Leistun-
gen maßgeblich. Das gilt nicht, so-
fern die erbrachten oder zu erbrin-
genden Reiseleistungen für den
Auftraggeber kein Interesse haben.
Behringer Touristik hat die erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen, die in-
folge der Vertragsaufhebung not-
wendig sind. Ist die Rückbeförderung
vom Vertrag mit umfasst, so hat Beh-
ringer Touristik auch für diese zu sor-
gen und die Mehrkosten zu tragen.
12.6. Schadenersatzansprüche 
bleiben unberührt.  

13. Mitwirkungspflicht des 
Auftraggebers
Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei
der Beseitigung von Leistungsstörun-
gen, soweit notwendig und zumut-
bar, mitzuwirken, um eventuelle
Schäden zu vermeiden oder gering
zu halten. Der Auftraggeber ist insbe-
sondere verpflichtet, uns seine Bean-
standungen unverzüglich oder unse-
rem Bevollmächtigten vor Ort, falls
vorhanden, zur Kenntnis zu geben.
Unterlässt der Auftraggeber schuld-
haft die Anzeige, so kann keine Her-
absetzung des vereinbarten Preises
verlangt werden. 

14. Haftungsbeschränkung
14.1. Die vertragliche Haftung von
Behringer Touristik für Schäden, die
nicht Körperschäden sind, ist auf den
dreifachen Gesamtgruppenpreis 
beschränkt, 
14.1.1. soweit ein Schaden des Auf-
traggebers weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig herbeigeführt wird,
oder
14.1.2. wenn Behringer Touristik für ei-
nen dem Auftraggeber entstehen-
den Schaden allein wegen eines
Verschuldens eines Leistungsträgers
verantwortlich ist.
14.2. Für alle gegen uns gerichteten
Schadenersatzansprüche aus uner-
laubter Handlung, die nicht auf Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit beru-
hen, ist die Haftung für Sachschäden
auf die Höhe des dreifachen Ge-
samtgruppenpreises beschränkt, so-
weit nicht Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit gegeben sind. 
14.3. Haftungseinschränkende oder
haftungsausschließende gesetzliche
Vorschriften, die auf internationalen
Übereinkommen beruhen und auf
die sich ein von uns eingesetzter 
Leistungsträger berufen kann, gelten
auch zu Gunsten von Behringer 
Touristik.
14.4. Weitere Ansprüche aus uner-
laubter Handlung bleiben unberührt
(ausgenommen hiervon die Rege-
lung nach Ziff. 14.1.2.).
14.5. Bei grenzüberschreitender Luft-
beförderung regelt sich unsere Haf-
tung als vertraglicher Luftfrachtführer
nach den Bestimmungen des War-
schauer Abkommens in der Fassung
von Den Haag, Guadalajara und
der nur für Flüge nach USA und Ka-
nada geltenden Montrealer Verein-
barung. Diese Abkommen beschrän-
ken in der Regel die Haftung des
Frachtführers für Tod oder Körperver-

letzung sowie für Verluste und Be-
schädigungen von Gepäck. Sofern
Behringer Touristik in anderen Fällen
Leistungsträger ist, haftet sie nach
den für diese geltenden Bestimmun-
gen.
14.6. Kommt Behringer Touristik bei
Schiffsreisen die Stellung eines ver-
traglichen Reeders zu, so regelt sich
die Haftung auch nach den Bestim-
mungen des Handelsgesetzbuches
und des Binnenschifffahrtsgesetzes. 

15. Haftungsbeschränkungen bei
Fremdleistungen
15.1. Behringer Touristik haftet nicht
für Leistungsstörungen oder Mängel,
soweit diese bei Leistungen auftre-
ten, die ausdrücklich als Fremdlei-
stungen in der Reisebeschreibung
bezeichnet sind. Das gilt insbesonde-
re für Zusatzprogramme im Verlauf
der Reise. Unberührt bleiben Vermitt-
lerpflichten.
15.2. Wird im Rahmen einer Reise
oder zusätzlich zu dieser eine Beför-
derung im Linienverkehr erbracht
und dem Auftraggeber bzw. den
Mitgliedern seiner Gruppe hierfür ein
entsprechender Beförderungsaus-
weis ausgestellt, so erbringen wir in-
soweit Fremdleistungen, sofern wir
hierauf in der Reiseausschreibung
und/oder in der Reisebestätigung
ausdrücklich auf die Vermittlung die-
ser Leistungen hingewiesen haben.
Behringer Touristik haftet hier nicht für
die Beförderungsleistung selbst. Eine
etwaige Haftung regelt sich in die-
sem Fall nach den Beförderungsbe-
stimmungen dieser Unternehmen.
Die Haftung für die Vermittlung der
Leistung bleibt unberührt. 

16. Ausschluss von Ansprüchen und
Verjährung
16.1. Sämtliche Ansprüche aus dem
Vertrag zwischen Behringer Touristik
und dem Auftraggeber, wie z.B. 
wegen nicht-vertragsgemäßer oder
mangelhafter Vertrags- bzw. Reise-
leistung, hat der Auftraggeber inner-
halb eines Monats nach der vertrag-
lich vorgesehenen Beendigung der
Reise gegenüber Behringer Touristik
geltend zu machen. Nach Ablauf
dieser Frist können Ansprüche nur
geltend gemacht werden, wenn 
der Auftraggeber die genannte Frist
ohne eigenes Verschulden nicht ein-
halten konnte. 
16.2. Ansprüche des Auftraggebers
nach Ziffer 16.1. verjähren grundsätz-
lich in einem Jahr nach dem vertrag-
lich vorgesehenen Reiseende, je-
doch mit der Einschränkung, dass
diese Verjährungsfrist von einem Jahr
nicht vor Mitteilung eines Mangels an
uns durch den Auftraggeber be-
ginnt. Bei grobem Verschulden ver-
jähren die in Ziffer 16.1. betroffenen
Ansprüche in zwei Jahren. 
16.3. Im übrigen gilt die regelmäßige
Verjährungsfrist von drei Jahren, aus-
genommen bei Körperverletzungen. 

17. Pass-, Visa- und Gesundheitsvor-
schriften
17.1. Behringer Touristik weist auf
Pass-, Visumerfordernisse einschließ-
lich der Fristen zur Erlangung dieser
Dokumente und gesundheitspolizeili-
che Formalitäten in dem von Behrin-
ger Touristik herausgegebenen und
dem Auftraggeber zur Verfügung 
gestellten Prospekt oder durch Unter-
richtung einschließlich zwischenzeitli-
cher Änderungen vor Vertragsschluss
und vor Reisebeginn hin, die für das
jeweilige Reiseland für deutsche
Staatsbürger ohne Besonderheiten
wie Doppelstaatsbürgerschaft etc.
gelten. 

17.2. Der Auftraggeber hat die Vor-
aussetzungen für die Reise zu schaf-
fen, sofern sich nicht Behringer Touri-
stik ausdrücklich zur Beschaffung der
Visa oder Bescheinigungen etc. ver-
pflichtet hat. 
17.3. Entstehen z.B. infolge fehlender
persönlicher Voraussetzungen für die
Reise Schäden, die allein auf das
Verhalten des Auftraggebers bzw.
die Mitglieder seiner Gruppe zurück-
zuführen sind (z.B. keine Beschaffung
des erforderlichen Visums), so kann
der Auftraggeber nicht kostenfrei zu-
rücktreten oder einzelne Reiseleistun-
gen folgenlos nicht in Anspruch neh-
men. Insofern gelten die Ziffern 6.
(Rücktritt) und 9. (Reiseabbruch) 
entsprechend.

18. Insolvenzschutz
18.1.Behringer Touristik ist nicht ver-
pflichtet, Sicherungsscheine auszu-
geben. Auf ausdrückliches Verlan-
gen des Auftraggebers und bei
entsprechender Vereinbarung kön-
nen Sicherungsscheine nach 
Eingang der Anzahlung von uns 
ausgegeben werden.
18.2. Hat Behringer Touristik dem Auf-
traggeber Sicherungsscheine ausge-
händigt, so hat Behringer Touristik für
den Fall der Insolvenz oder der Zah-
lungsunfähigkeit sichergestellt, dass
der gezahlte Reisepreis bzw. Beträge
für ausfallende Reiseleistungen sowie
notwendige Aufwendungen für die
Rückreise erstattet werden.

19. Rechtswahl 
Der Vertrag unterliegt ausschließlich
deutschem Recht unter Ausschluss
internationaler Abkommen, soweit
diese nicht nach Ziff. 14. des Vertrags
eingreifen. Die Vertragssprache ist
deutsch, sofern keine abweichende
Vereinbarung ausdrücklich getroffen
ist. Übersetzungen dienen lediglich
der Information des Auftraggebers.
Maßgeblich ist der jeweilige 
deutsche Originaltext.

20. Gerichtstand
Ist der Vertragspartner Vollkaufmann,
juristische Person des öffentlichen
Rechtes oder öffentlich-rechtlicher
Sondervermögen, so ist ausschließli-
cher Gerichtsstand Gießen.

21. Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen des Vertrages hat nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Vertra-
ges zur Folge.

Auch ohne besondere Erwähnung
gilt, das BT bei im Arrangement
enthaltenen Eintrittskarten für 
Musik-, Sport- und sonstige Ver-
anstaltungen für diesen Leistungs-
bereich nicht als Veranstalter,
sondern nur als Vermittler auftritt.

Geschäftsleitung und Bank -
verbindungen – siehe Seite 407 –
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Reisebedingungen für den Endverbraucher:
1. Abschluss des Reisevertrages
a) Der Reisevertrag soll schriftlich mit
den Formularen des Reiseveranstal-
ters (Reiseanmeldung und Reisebe-
stätigung) abgeschlossen werden.
Sämtliche Abreden, Nebenabreden
und Sonderwünsche sollen schriftlich
erfasst werden. Bei Vertragsschluss
oder unverzüglich danach wird dem
Reisenden die vollständige Reisebe-
stätigung ausgehändigt. Dazu ist der
Reiseveranstalter nicht verpflichtet,
wenn es sich um eine kurzfristige Bu-
chung weniger als sieben Werktage
vor Reisebeginn handelt. 
b) An die Reiseanmeldung ist der
Reisende zwei Wochen gebunden.
Innerhalb dieser Frist wird die Reise
durch den Veranstalter bestätigt.
Kurzfristige Buchungen zwei Wochen
vor Reisebeginn und kürzer führen
durch die sofortige Bestätigung bzw.
durch die Zulassung zur Reise zum
Vertragsschluss.
c) Telefonisch nimmt der Reiseveran-
stalter, worauf der Reisende aus-
drücklich hinzuweisen ist, lediglich
verbindliche Reservierungen vor, auf
die hin der Reisevertrag durch die
schriftliche Reiseanmeldung, die der
Reisende unverzüglich unterschrie-
ben an den Veranstalter zurückzulei-
ten hat, und die Reisebestätigung
geschlossen wird. Sendet der Reisen-
de die unterschriebene Reiseanmel-
dung nicht innerhalb einer Frist von 
7 Tagen nach Zugang der Reisean-
meldung zurück, so kann der Reise-
veranstalter von der Reservierung
Abstand nehmen, sofern es der Rei-
sende nach Aufforderung wiederum
unterlässt, die Reiseanmeldung un-
terschrieben an ihn weiterzuleiten.
Schadenersatzansprüche wegen
Nichteinhaltung der Reservierungs-
abrede bleiben hiervon unberührt.
Für Buchungen mittels T-Online, 
Internet etc. gilt das unter Ziffer 1.c)
Ausgeführte entsprechend. 
d) Weicht die Reisebestätigung von
der Reiseanmeldung des Reisenden
ab, so liegt in der Reisebestätigung
ein neuer Vertragsantrag, an den
der Veranstalter 10 Tage gebunden
ist und den der Reisende innerhalb
dieser Frist annehmen kann. Für die
Annahme wird die rechtzeitige Rück-
sendung der unterschriebenen Reise-
anmeldung empfohlen. 
e) Bei ausdrücklich und eindeutig im
Prospekt, den Reiseunterlagen und in
den sonstigen Erklärungen als vermit-
telt bezeichneten Fremdleistungen ist
der  Reiseveranstalter lediglich Reise-
vermittler. Bei diesen Reisevermittlun-
gen ist eine vertragliche Haftung, au-
ßer bei Körperschäden, als Vermittler
ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen,
Hauptpflichten aus dem Reisever-
mittlervertrag betroffen sind, eine 
zumutbare Möglichkeit zum 
Abschluss einer Versicherung besteht
oder vereinbarte Beschaffenheiten
fehlen. Der Veranstalter haftet inso-
fern grundsätzlich nur für die Vermitt-
lung, nicht jedoch für die vermittel-
ten Leistungen selbst (vgl. §§ 675, 631
BGB). Für den Vertragsschluss gelten
die Bestimmungen der Ziffer 1. 
sinngemäß.

2. Zahlung
a) Sämtliche Zahlungen (Anzahlung
bzw. Restzahlung) des Reisenden
sind nur nach Aushändigung des 
Sicherungsscheines unter Beachtung
der nachfolgenden Bestimmungen
zu leisten.
b) Nach Abschluss des Reisevertra-

ges sind 25 % des Reisepreises zu 
zahlen. 
c) Der Restbetrag ist auf Anforde-
rung frühestens drei Wochen vor 
Reisebeginn Zug um Zug gegen 
Aushändigung der vollständigen 
Reiseunterlagen, soweit für die Reise
erforderlich und/oder vorgesehen
(z.B. Hotelgutschein oder Beförde-
rungsschein) zu zahlen. 
d) Vertragsabschlüsse innerhalb von
zwei Wochen vor Reisebeginn ver-
pflichten den Reisenden zur soforti-
gen Zahlung des gesamten Reise-
preises Zug um Zug gegen
Aushändigung der vollständigen 
Reiseunterlagen, soweit für die Reise
erforderlich und/ oder vorgesehen
(z.B. Hotelgutschein oder Beförde-
rungsschein). 
e) Die Verpflichtung zur Aushändi-
gung eines Sicherungsscheines be-
steht nicht, wenn die Reise nicht 
länger als 24 Stunden dauert, keine
Übernachtung einschließt und der
Reisepreis 75,- € nicht übersteigt.

3. Leistungen 
a) Prospekt- und Katalogangaben
sind für den Reiseveranstalter bin-
dend. Der Reiseveranstalter behält
sich jedoch ausdrücklich vor, aus
sachlich berechtigten, erheblichen
und nicht vorhersehbaren Gründen
vor Vertragsschluss eine konkrete 
Änderung der Prospekt- und Preisan-
gaben zu erklären, über die der 
Reisende vor Buchung selbstver-
ständlich informiert wird.
b) Die vertraglichen Leistungen rich-
ten sich nach der im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses maßgeblichen Lei-
stungsbeschreibung (Pro-
spekt/Katalog) sowie den weiteren
Vereinbarungen, insbesondere nach
der Reiseanmeldung und der Reise-
bestätigung. Ziffer 3. c) ist zu beach-
ten.
c) Zusätzliche Zusicherungen, 
Nebenabreden, besondere Verein-
barungen oder vereinbarte Sonder-
wünsche des Reisenden sollen in die
Reiseanmeldung und insbesondere
in die Reisebestätigung aufgenom-
men werden. Auf Ziffer 1.a) dieser
Bedingungen wird Bezug genom-
men.

4. Preisänderungen
a) Der Reiseveranstalter kann vier
Monate nach Vertragsschluss Preiser-
höhungen bis zu 5 % des Gesamtrei-
sepreises verlangen, wenn nachweis-
bar und erst nach Vertragsabschluss
konkret eintretend einer Erhöhung
der Beförderungskosten, der Abga-
ben für bestimmte Leistungen, wie
Hafen- oder Flughafengebühren,
oder einer Änderung der für die be-
treffende Reise geltenden Wechsel-
kurse Rechnung getragen wird. Auf
den genannten Umständen beru-
hende Preiserhöhungen sind nur inso-
weit zulässig, wie sich die Erhöhung
ausgehend vom Beförderungs-, 
Abgaben- und Wechselkursanteil
konkret berechnet auf den Reise-
preis auswirkt. 
b) Eine Preiserhöhung kann nur bis
zum 21. Tag vor dem vereinbarten
Abreisetermin verlangt werden. Eine
nach Ziffer 4. a) zulässige Preisände-
rung hat der Reiseveranstalter dem
Reisenden unverzüglich nach Kennt-
nis vom Preiserhöhungsgrund 
zu erklären.
c) Bei Preiserhöhungen nach Ver-
tragsschluss um mehr als 5 % des Ge-
samtreisepreises kann der Reisende
kostenlos zurücktreten oder stattdes-

sen die Teilnahme an einer anderen
mindestens gleichwertigen Reise 
verlangen, wenn der Veranstalter in
der Lage ist, eine solche Reise ohne
Mehrpreis für den Reisenden aus 
seinem Angebot anzubieten. 
d) Die Rechte nach Ziffer 4.c) hat der
Reisende unverzüglich nach der Er-
klärung des Reiseveranstalters die-
sem gegenüber geltend zu machen.

5. Leistungsänderungen 
a) Änderungen und Abweichungen
einzelner Reiseleistungen vom verein-
barten Inhalt des Reisevertrages, die
nach Vertragsabschluss notwendig
werden und vom Reiseveranstalter
nicht wider Treu und Glauben her-
beigeführt wurden, sind nur gestat-
tet, soweit die Änderungen oder Ab-
weichungen nicht erheblich sind und
den Gesamtzuschnitt der gebuchten
Reise nicht beeinträchtigen.
b) Eine zulässige Änderung einer we-
sentlichen Reiseleistung hat der Rei-
severanstalter dem Reisenden unver-
züglich nach Kenntnis vom
Änderungsgrund zu erklären.
c) Im Fall der erheblichen Änderung
einer wesentlichen Reiseleistung
kann der Reisende vom Vertrag zu-
rücktreten oder stattdessen die Teil-
nahme an einer mindestens gleich-
wertigen anderen Reise verlangen,
wenn der Veranstalter in der Lage ist, 
eine solche Reise ohne Mehrpreis für
den Reisenden aus seinem Angebot
anzubieten. Ziffer 4.c) gilt entspre-
chend. 
d) Für den Fall einer zulässigen Ände-
rung bleiben die übrigen Rechte (ins-
besondere Minderung, Schadenser-
satz) unberührt. 

6. Rücktritt des Kunden
a) Nach dem jederzeit möglichen
Rücktritt ist der Reisende verpflichtet,
grundsätzlich pauschal folgende 
Entschädigungen zu zahlen: Erfolgt
der Rücktritt bis vier Wochen vor Rei-
sebeginn 5 % des Gesamtreiseprei-
ses, erfolgt der Rücktritt bis drei Wo-
chen vor Reisebeginn 15 % des
Gesamtreisepreises, bei Rücktritt bis
zu zwei Wochen vor Reisebeginn 35
% des Gesamtreisepreises, bei Rück-
tritt bis eine Woche vor Reisebeginn
und danach fallen 50 % des Gesamt-
reisepreises als Stornokosten an.
b) Maßgeblich für den Lauf der Fri-
sten ist der Zugang der Rücktrittser-
klärung beim Reiseveranstalter oder
bei der Buchungsstelle. Dem Reisen-
den wird der schriftliche Rücktritt
empfohlen.
c) Dem Reisenden wird ausdrücklich
der Nachweis gestattet, ein An-
spruch auf Entschädigung sei über-
haupt nicht entstanden oder die 
Entschädigung sei wesentlich niedri-
ger als die Pauschale. 

7. Änderungen auf Verlangen des
Reisenden
Verlangt der Reisende nach 
Vertragsschluss Änderungen oder
Umbuchungen, so kann der Reise-
veranstalter bei Vornahme entspre-
chender Umbuchungen ein Bearbei-
tungsentgelt von 15,- € verlangen,
soweit er nach entsprechender 
Information des Reisenden nicht eine
höhere Entschädigung nachweist,
deren Höhe sich nach dem Reise-
preis unter Abzug des Wertes der 
vom Reiseveranstalter ersparten Auf-
wendungen sowie dessen bestimmt,
was der Reiseveranstalter durch an-
derweitige Verwendung der Reiselei-
stung erwerben kann.

8. Ersatzreisende 
a) Der Reisende kann sich bis zum
Reisebeginn durch einen Dritten 
ersetzen lassen, sofern dieser den 
besonderen Reiseerfordernissen 
genügt und seiner Teilnahme nicht
gesetzliche Vorschriften oder be-
hördliche Anordnungen entgegen-
stehen und der Reiseveranstalter 
der Teilnahme nicht aus diesen 
Gründen widerspricht.
b) Der Reisende und der Dritte 
haften dem Reiseveranstalter als 
Gesamtschuldner für den Reisepreis.
c) Der Reisende und der Dritte 
haften dem Reiseveranstalter als 
Gesamtschuldner für die durch die
Teilnahme des Dritten entstehenden
Mehrkosten, regelmäßig pauschaliert
auf 15,- €. 

9. Reiseabbruch
Wird die Reise infolge eines Umstan-
des abgebrochen, der in der Sphäre
des Reisenden liegt (z.B. Krankheit),
so ist der Reiseveranstalter verpflich-
tet, bei den Leistungsträgern die 
Erstattung ersparter Aufwendungen
sowie erzielter Erlöse aus der Verwer-
tung der nicht in Anspruch genom-
mener Leistungen zu erreichen. 
Das gilt nicht, wenn völlig unerhebli-
che Leistungen betroffen sind oder
wenn einer Erstattung gesetzliche
oder behördliche Bestimmungen
entgegenstehen.

10. Störung durch den Reisenden
Der Reiseveranstalter kann den Rei-
severtrag fristlos kündigen, wenn der
Reisende trotz Abmahnung erheb-
lich weiter stört, so dass seine weitere
Teilnahme für den Reiseveranstalter
und/oder die Reiseteilnehmer nicht
mehr zumutbar ist. Dies gilt auch,
wenn der Reisende sich nicht an
sachlich begründete Hinweise hält.
Dem Reiseveranstalter steht in die-
sem Fall der Reisepreis weiter zu, so-
weit sich nicht ersparte Aufwendun-
gen und Vorteile aus einer
anderweitigen Verwertung der Rei-
seleistung(en) ergeben. Schadenser-
satzansprüche im Übrigen bleiben
unberührt. 

11. Mindestteilnehmerzahl
a) Ist in der Beschreibung der Reise
(Prospekt/Katalog) ausdrücklich und in
der Reisebestätigung auf eine be-
stimmte Mindestteilnehmerzahl und die
Rücktrittserklärungsfrist (spätestens bis
zwei Wochen vor Reisebeginn) hinge-
wiesen, so kann der Reiseveranstalter
erklären, dass die Mindestteilnehmer-
zahl nicht erreicht und die Reise nicht
durchgeführt wird.
b) Der Reiseveranstalter wird dem
Reisenden die Erklärung nach Ziffer
11. a) unverzüglich nach Kenntnis
der nichterreichten  Teilnehmerzahl,
spätestens bis zwei Wochen vor 
Reisebeginn zugehen lassen.
c) Der Reisende kann die Teilnahme
an einer mindestens gleichwertigen
anderen Reise verlangen, wenn der
Veranstalter in der Lage ist, eine sol-
che Reise ohne Mehrpreis für den
Reisenden aus seinem Angebot 
anzubieten.
d) Der Reisende hat sein Recht nach
Ziffer 11.c) unverzüglich nach Zu-
gang der Erklärung des Reiseveran-
stalters diesem gegenüber geltend
zu machen.
e) Macht der Reisende nicht von 
seinem Recht nach Ziffer 11. c) 
Gebrauch, so ist der vom Reisenden
gezahlte Betrag unverzüglich zurück-
zuerstatten.
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12. Kündigung 
infolge höherer Gewalt
a) Erschwerung, Gefährdung oder
Beeinträchtigung erheblicher Art
durch nicht vorhersehbare Umstän-
de wie Krieg, innere Unruhen, Epide-
mien, hoheitliche Anordnungen 
(Entzug der Landerechte, Grenz-
schließungen), Naturkatastrophen,
Havarien, Zerstörung von Unterkünf-
ten oder gleichgewichtige Fälle be-
rechtigen beide Teile zur Kündigung
des Reisevertrages.
b) Im Fall der Kündigung kann der
Reiseveranstalter für erbrachte oder
noch zu erbringende Reiseleistungen
eine nach § 638 Abs. 3 BGB zu be-
messende Entschädigung verlangen.
c) Der Reiseveranstalter ist im Kündi-
gungsfall zur Rückbeförderung ver-
pflichtet, falls der Vertrag die Beför-
derung mit umfasst. In jedem Fall hat
er die zur Vertragsaufhebung erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen.
d) Die Mehrkosten der Rückbeförde-
rung tragen die Parteien je zur Hälfte,
die übrigen Mehrkosten hat der Rei-
sende zu tragen.

13. Gewährleistung und Abhilfe
a) Sind die Reiseleistungen nicht ver-
tragsgemäß, so kann der Reisende
Abhilfe verlangen, sofern diese nicht
einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordert. Die Ab-
hilfe besteht in der Beseitigung des
Reisemangels bzw. einer gleichwerti-
gen Ersatzleistung. 
b) Der Reisende kann die Herabset-
zung des Reisepreises nach § 638
Abs. 3 BGB verlangen, wenn er den
oder die Reisemängel beim Reiselei-
ter, oder falls dieser nicht erreichbar
ist, beim Reiseveranstalter direkt an-
zeigt, soweit nicht erhebliche
Schwierigkeiten die Mängelanzeige
gegenüber dem Reiseveranstalter
unzumutbar machen. Die Telefon-
und Telefaxnummern ergeben sich
aus den Reiseunterlagen. Unterlässt
der Reisende schuldhaft die Mängel-
anzeige, so stehen ihm keine Ansprü-
che auf Herabsetzung des Reiseprei-
ses zu. Hat der Reisende mehr als die
geminderte Vergütung gezahlt, so ist
der Mehrbetrag vom Unternehmer
zu erstatten. Die §§ 346 Abs. 1, 347
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches finden entsprechende Anwen-
dung. 
c) Ist die Reise mangelhaft und lei-
stet der Veranstalter nicht innerhalb
der vom Reisenden bestimmten an-
gemessenen Frist Abhilfe, so kann
der Reisende auch selbst Abhilfe
schaffen und den Ersatz der erforder-
lichen Aufwendungen verlangen. Ei-
ner Fristsetzung bedarf es nicht,
wenn der Reiseveranstalter die Abhil-
fe verweigert oder ein besonderes
Interesse des Reisenden die sofortige
Selbsthilfe rechtfertigt. 
d) Wird die Reise durch einen Man-
gel erheblich beeinträchtigt, so kann
der Reisende eine angemessene Frist
zur Abhilfe setzen. Verstreicht die Frist
nutzlos, kann der Reisende den Rei-
severtrag kündigen. Die Fristsetzung
ist entbehrlich, wenn die Abhilfe un-
möglich ist, verweigert wird oder die
sofortige Kündigung durch ein be-
sonderes Interesse des Reisenden
gerechtfertigt ist. Das gilt entspre-
chend, wenn dem Reisenden die
Reise infolge eines Mangels aus
wichtigem und für den Reiseveran-
stalter erkennbarem Grund nicht zu-
zumuten ist. 
e) Bei berechtigter Kündigung kann
der Reiseveranstalter für erbrachte

oder zur Beendigung der Reise noch
zu erbringende Reiseleistungen eine
Entschädigung verlangen. Für deren
Berechnung sind der Wert der er-
brachten Reiseleistungen sowie der
Gesamtpreis und der Wert der ver-
traglich vereinbarten Reiseleistungen
maßgeblich (vgl. § 638 Abs. 3 BGB ).
Das gilt nicht, sofern die erbrachten
oder zu erbringenden Reiseleistun-
gen für den Reisenden kein Interesse
haben. Der Reiseveranstalter hat die
erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen, die infolge der Vertragsaufhe-
bung notwendig sind. Ist die Rückbe-
förderung vom Reisevertrag mit
umfasst, so hat der Reiseveranstalter
auch für diese zu sorgen und die
Mehrkosten zu tragen.
f) Der Reisende kann unbeschadet
der Minderung oder der Kündigung
Schadensersatz wegen Nichterfül-
lung verlangen, es sei denn, der
Mangel beruht auf einem Umstand,
den der Reiseveranstalter nicht zu
vertreten hat.

14. Mitwirkungspflicht
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm
zumutbaren Schritte zu unterneh-
men, um eventuelle Schäden gering
zu halten. Auf die Ziffern 10. und 13.
wird Bezug genommen.

15. Haftungsbeschränkung
a) Die vertragliche Haftung des 
Reiseveranstalters für Schäden, die
nicht Körperschäden sind, ist auf den
dreifachen Reisepreis beschränkt, 
aa) soweit ein Schaden des Reisen-
den weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig herbeigeführt wird, oder
bb) soweit der Reiseveranstalter für
einen dem Reisenden entstehenden
Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers
verantwortlich ist.
b) Gelten für eine von einem Lei-
stungsträger zu erbringende Reiselei-
stung internationale Übereinkommen
oder auf diesen beruhende gesetzli-
che Bestimmungen, nach denen ein
Anspruch auf Schadensersatz nur un-
ter bestimmten Voraussetzungen
oder Beschränkungen geltend ge-
macht werden kann, so kann sich
der Reiseveranstalter gegenüber
dem Reisenden auf diese Überein-
kommen und die darauf beruhen-
den gesetzlichen Bestimmungen 
berufen. 
c) Bei eindeutig und ausdrücklich als
vermittelt bezeichneten Leistungen
ist Ziffer 1.e) dieser Bedingungen zu
beachten. 
d) Für alle gegen den Reiseveranstal-
ter gerichteten Schadensersatzan-
sprüche aus unerlaubter Handlung,
die nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen, haftet der
Reiseveranstalter bei Sachschäden
bis 4000,- €. Übersteigt der dreifache
Reisepreis diese Summe, ist die Haf-
tung für Sachschäden auf die Höhe
des dreifachen Reisepreises be-
schränkt. Diese Haftungshöchstsum-
men gelten jeweils je Reisendem und
Reise. Dem Reisenden wird in diesem
Zusammenhang im eigenen Interes-
se der Abschluss einer Reiseunfall-
oder Reisegepäckversicherung emp-
fohlen.

16. Ausschlussfrist und Verjährung
a) Ansprüche wegen mangelhafter
Reiseleistung nach den §§ 651 c bis
651 f BGB hat der Reisende innerhalb
eines Monats nach der vertraglich
vorgesehenen Beendigung der Reise
gegenüber dem Reiseveranstalter

geltend zu machen. Nach Ablauf
dieser Frist können Ansprüche nur
geltend gemacht werden, wenn der
Reisende die genannte Frist ohne 
eigenes Verschulden nicht einhalten
konnte. 
b) Ansprüche des Reisenden im Sin-
ne der Ziffer 16. a) verjähren grund-
sätzlich in einem Jahr nach dem ver-
traglich vorgesehenen Reiseende,
jedoch mit der Einschränkung, dass
diese Verjährungsfrist von einem Jahr
nicht vor Mitteilung eines Mangels an
den Reiseveranstalter durch den Rei-
senden beginnt. 
Bei grobem Verschulden verjähren
die in Ziffer 16. a) betroffenen An-
sprüche in zwei Jahren. 
c) Im Übrigen gilt, insbesondere
auch bei arglistigem Verschweigen
des Mangels, die regelmäßige Ver-
jährungsfrist von drei Jahren. 

17. Pass-, Visa- und gesundheitspoli-
zeiliche Formalitäten
a) Der Reiseveranstalter weist auf
Pass-, Visumerfordernisse einschließ-
lich der Fristen zur Erlangung dieser
Dokumente und gesundheitspolizeili-
che Formalitäten in dem von ihm
herausgegebenen und dem Reisen-
den zur Verfügung gestellten Pro-
spekt oder durch Unterrichtung vor
der Buchung einschließlich zwischen-
zeitlicher Änderungen insbesondere
vor Vertragsschluss und vor Reisebe-
ginn hin, die für das jeweilige Reise-
land für deutsche Staatsbürger ohne
Besonderheiten wie Doppelstaats-
bürgerschaft etc. gelten. 
b) Bei pflichtgemäßer Erfüllung der
Informationspflicht durch den Reise-
veranstalter hat der Reisende die
Voraussetzungen für die Reise zu
schaffen, sofern sich nicht der Reise-
veranstalter ausdrücklich zur Be-
schaffung der Visa oder Bescheini-
gungen etc. verpflichtet hat. 
c) Entstehen z.B. infolge fehlender
persönlicher Voraussetzungen für die
Reise Schwierigkeiten, die allein auf
das Verhalten des Reisenden zurück-
zuführen sind (z.B. keine Beschaffung
des erforderlichen Visums), so kann
der Reisende nicht kostenfrei zurück-
treten oder einzelne Reiseleistungen
folgenlos in Anspruch nehmen. Inso-
fern gelten die Ziffern 6. (Rücktritt des
Kunden) und 9. (Reiseabbruch) ent-
sprechend.

18. Gerichtsstand
a) Der Reisende kann den Reisever-
anstalter an dessen Sitz verklagen.
b) Für Klagen des Reiseveranstalters
gegen den Reisenden ist dessen
Wohnsitz maßgeblich, sofern es sich
nicht um Vollkaufleute oder Perso-
nen handelt, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort nach
Vertragsschluss ins Ausland verlegt
haben oder deren Wohnsitz oder
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Kla-
geerhebung nicht bekannt ist. In die-
sen Fällen ist der Sitz des Reiseveran-
stalters maßgeblich. 

19. Unwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen begründet nicht die Unwirk-
samkeit des Reisevertrages im Übri-
gen.

Bankverbindungen:

VOLKSBANK 
MITTELHESSEN e.G.
(BLZ 513 900 00)
KONTO-NR. 840 408
BIC: VBMHDE5F
IBAN: DE85513900000000840408

SPARKASSE GIESSEN
(BLZ 513 500 25)
KONTO-NR. 200 521 489
BIC: SKGIDEF
IBAN: DE08513500250200521489

COMMERZBANK AG
(BLZ 513 800 40)
KONTO-NR. 088 910 2300
BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE54513800400889102300

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
A-WIEN (BLZ 12000)
KONTO-NR. 13013539901
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT681200013013539901

BANK COOP AG
CH-BASEL (BLZ 8440)
KONTO-NR. 581536.29.00.00-0
BIC: COOPCHBBXXX
IBAN: CH9508440581536290000

DnB NOR BANK ASA
N-OSLO
KONTO-NR. 7058.07.11721
SWIFT: DNBANOKKXXX

BNP PARIBAS PARIS
30004008280001064144176
BIC: BNPAFRPPPOP
IBAN:
FR7630004008280001064144176

HSBC BANK PLLC. LONDON
KONTO-NR. 32082225
BIC: MIDLGB2141W
IBAN: GB90MIDL40053032082225

Herausgeber 
und Veranstalter:

BEHRINGER TOURISTIK
BERATUNG
ORGANISATION GmbH

ROBERT-BOSCH-STR. 12
35398 GIESSEN

Geschäftsführer:
H. + K. Behringer
C. Behringer
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